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Abkürzungsverzeichnis

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
BAFU Bundesamt für Umwelt
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
SNB Schweizerische Nationalbank
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
BAV Bundesamt für Verkehr
StoV Stoffverordnung
USG Umweltschutzgesetz
BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision
StFV Verordnung über den Schutz vor Störfällen
VVEA Abfallverordnung
RVOV Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung
TVA Technische Verordnung über Abfälle
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

CEO Generaldirektor
LRV Luftreinhalte-Verordnung
BUS Bundesamt für Umweltschutz
VASA Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten

OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
OFEV Office fédéral de l'environnement
CdG Les Commissions de gestion
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
BNS Banque nationale suisse
DFI Département fédéral de l'intérieur
OFT Office fédéral des transports
Osusbst Ordonnance sur les substances
LPE Loi sur la protection de l'environnement
BLS Chemin de fer du Lötschberg
CEP Commission d'enquête parlementaire
OPAM Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
OLED Ordonnance sur les déchets
OLOGA Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
OTD Ordonnance sur le traitement des déchets
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

P.D.G président-directeur général
OPair Ordonnance sur la protection de l’air
OFPE Office fédéral de la protection de l'environnement
OTAS Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés
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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Après l'émoi créé par la découverte de masques à gaz dans le lac d'Alpnach (OW),
Kaspar Villiger a ordonné une enquête sur les déchets militaires déposés dans les eaux
ou le sol suisses. Selon le DMF, bien qu'aujourd'hui le recyclage soit la règle en matière
d'armement et de munitions, l'armée s'est néanmoins débarrassée pendant des
décennies – de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'en 1965 – de son matériel
sans grandes considérations pour l'environnement. L'enquête a révélé que le lac de
Thoune était le plus touché; 3000 tonnes de munitions y ont été immergées. Il est
apparu que, d'un point de vue écologique, il valait mieux laisser là ces objets plutôt que
remuer les fonds des lacs. D'autre part, les risques d'accidents ou de pollution grave
semblent très minimes (Outre des munitions, certains lacs recèlent notamment des
carcasses d'avion (Neuchâtel), des parties de missiles (Brienz) ou des plaques
photographiques (Greifensee)). Concernant les déchets de surface, le DMF entend
recenser tous les endroits susceptibles d'avoir servi de décharges pour les inscrire au
cadastre; une partie d'entre eux devront être assainis.
Pour répondre de façon mieux adaptée aux exigences de la protection de
l'environnement, le DMF a été le premier département à édicter une ordonnance
interne concernant l'exécution dans l'administration militaire et dans l'armée de la
législation sur la protection de l'environnement et le traitement des marchandises
dangereuses. Ce texte, entré en vigueur le 1er juillet, s'applique à tous les agents du
DMF et tous les militaires. Son but majeur est de régler le problème de la gestion des
déchets militaires et des produits dangereux. Une des principales mesures prescrites
consiste en l'introduction d'une feuille de données pour l'utilisation des produits
dangereux qui doit contenir les informations propres à garantir une manipulation
respectueuse de l'environnement. L'application de cette ordonnance doit être assurée
par une organisation spéciale au sein du DMF et des experts présents dans chaque
unité de ce département. Le plan directeur Armée 95 accorde également une grande
importance à la protection de l'environnement. Non seulement cette réforme prévoit
une plus grande attention de l'armée pour les nuisances qu'elle occasionne, mais il est
prévu qu'elle puisse intervenir en cas de catastrophe. Dans le cadre de ses activité,
l'armée devrait atteindre un meilleur respect des prescriptions environnementales par
le biais d'une utilisation accrue de simulateurs, une réduction de sa consommation
d'énergie et de ses émissions de bruit, ainsi que par une gestion rationnelle des places
d'armes et de tir. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.08.1992
SERGE TERRIBILINI

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Umweltschutz

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat die Botschaft für die Revision des
Umweltschutzgesetzes. Die Revision bezweckt Veränderungen in den Bereichen Lärm,
Altlasten, Lenkungsabgaben, Finanzierung von Aus- und Weiterbildungskursen zum
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, beim E-Government sowie beim Strafrecht.
Beim Lärmschutz will der Bundesrat die raumplanerischen Ziele (verdichtetes Bauen /
Siedlungsentwicklung nach innen) besser mit dem Schutz der Bevölkerung vor
Lärmemissionen in Einklang bringen. Mit den vorgesehenen Änderungen im USG sollen
die Rechts- und Planungssicherheit erhöht werden, indem die lärmrechtlichen
Kriterien für Baubewilligungen präzisiert werden. Die Änderungen stünden in Einklang
mit dem «Nationalen Massnahmenplan zur Verringerung der Lärmbelastung» und setze
die Motion 16.3529 Flach (glp, AG) um, so der Bundesrat. 
Im Bereich der Altlasten beabsichtigt der Bundesrat, die Sanierung von öffentlichen
und privaten Böden voranzutreiben. Die Untersuchung und Sanierung öffentlicher
Kinderspielplätze und Grünflächen sollen verbindlich geregelt werden, wobei die
Kosten der Sanierung zu 60 Prozent durch den VASA-Fonds übernommen würden. Die
weiterhin freiwillige Untersuchung und Sanierung privater Kinderspielplätze und
Hausgärten würde durch eine 40-prozentige Beteiligung des VASA-Fonds unterstützt.
Weiter sollen durch ehemalige Deponien oder industrielle Aktivitäten belastete
Standorte generell rascher analysiert und saniert werden. Bei den 300-Meter-

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Schiessanlagen schlug der Bundesrat vor, in Zukunft nicht mehr eine Pauschale pro
Scheibe zu sprechen, sondern dass der Bund die Sanierungskosten generell zu 40
Prozent übernimmt. Mit diesen Änderungen werde die Motion 18.3018 Salzmann (svp,
BE) erfüllt und das Anliegen einer abgelehnten Motion 20.4546 Fivaz (gp, NE)
aufgenommen, so die Botschaft.
Bei den Lenkungsabgaben sollen diejenigen Artikel im USG, die den Schwefelgehalt von
einigen Treibstoffen betreffen, gestrichen werden, da sie aufgrund strengerer
Vorschriften in der LRV keine Anwendung mehr finden.
Eine weitere Neuerung im USG soll es dem Bund erlauben, private Institutionen
finanziell zu unterstützen, die an sie übertragene Aufgaben im Bereich der Aus- und
Weiterbildung zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln wahrnehmen. Diese Änderung
werde insbesondere die Umsetzung von Massnahmen des Aktionsplans zur
Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vereinfachen.
Die vorliegende Revision schaffe auch die gesetzliche Grundlage, um das E-
Government-Programm des UVEK im Umweltschutzbereich zu verankern, so der
Bundesrat. 
Schliesslich bezweckt der Bundesrat einige der Strafbestimmungen im USG anzupassen
und das Strafmass für schwere Delikte anzuheben. Zudem solle die Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Strafverfolgungs- und Umweltschutzbehörden gestärkt
werden. 2

In der Wintersession 2023 behandelte der Ständerat die umfassende Revision des
Umweltschutzgesetzes als Erstrat. UREK-SR-Sprecher Daniel Fässler (mitte, AI)
orientierte den Rat darüber, dass die Kommission einstimmig beantragt hatte, auf die
Vorlage einzutreten. Entsprechend wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Vorlage gliederte sich sodann in zwei grosse Themenbereiche. Im ersten Block
widmete sich der Ständerat den Lärmvorschriften bei Gebäuden. Daniel Fässler fasste
das Ziel der USG-Revision dahingehend zusammen, dass die Lärmvorschriften besser
mit den raumplanerischen Zielen, namentlich der Siedlungsentwicklung nach innen, in
Einklang gebracht werden sollen. Die Kommissionsmehrheit hatte bei den
entsprechende Artikeln jeweils beantragt, der Linie des Bundesrates zu folgen oder
aber die Lärmvorschriften zu lockern. Gegen Letzteres regte sich links-grüner
Widerstand; Mathilde Crevoisier Crelier (sp, JU) hatte zu den wichtigsten
vorgeschlagenen Änderungen jeweils einen Minderheitsantrag eingereicht. Diese
Anträge blieben jedoch allesamt chancenlos; die Mehrheit des Rates folgte in allen
Punkten ihrer vorberatenden Kommission. So lehnte es der Ständerat etwa ab, einen
neuen Grenzwert für morgendlichen Fluglärm in die Lärmschutzverordnung
aufzunehmen. Ebenfalls keine Mehrheit fand das Ansinnen, den Gemeinden bei
Bauzonen, in denen die Lärm-Grenzwerte nicht eingehalten werden können, mehr
Spielraum bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Strassen zu geben. 
Im zweiten Block stand die Beschleunigung der Sanierung belasteter Standorte im
Fokus. In Übereinstimmung mit dem Bundesrat beschloss der Ständerat eine
obligatorische Sanierung belasteter öffentlicher Spielplätze und Grünflächen, auf
denen regelmässig Kinder spielen. Die anfallenden Sanierungskosten sollen primär die
Verursachenden der Belastungen tragen; der Bundesrat hatte hingegen vorgeschlagen,
dass die Inhaberinnen und Inhaber des Standorts, also etwa die Gemeinden, die Kosten
übernehmen. Die kleine Kammer lehnte es im Übrigen ab, die Sanierung privater
Kinderspielplätze und privater Hausgärten finanziell zu unterstützen. Dies hatten der
Bundesrat und eine weitere Minderheit Crevoisier Crelier gefordert.
Nach diesen beiden grossen Blöcken gab es nur noch wenige Diskussionen zu den
übrigen Bestimmungen, bei denen die kleine Kammer jeweils dem Antrag des
Bundesrates folgte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 32 zu 9 Stimmen
bei 1 Enthaltung angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern
der SP und der Grünen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Gewässerschutz

Im Mai 2020 wurden tausende tote Forellen im Naturpark Blausee (Kanton Bern)
entdeckt. Im Juni desselben Jahres wurden sie in einem Labor untersucht. Laut Befund
hatten die Fische krebserregende Stoffe und hohe Konzentrationen von
Schwermetallen im Blut. Die Frage stellte sich, wie diese Stoffe in den Blausee und
schliesslich in die Forellen gelangt waren. Seit Sommer 2018 wurde rund sechs
Kilometer Luftlinie talaufwärts vom Blausee der BLS-Scheiteltunnel im Lötschberg
saniert. Gemäss Recherchen von Tamedia und der TV-Sendung Rundschau sanierte die
Berner Baufirma Marti dabei im Auftrag der BLS das Gleisbett und die Firma Vigier
verarbeite das dabei anfallende Aushubmaterial. Dabei falle auch teilweise giftiges
Aushubmaterial an; vor allem das Kleinstmaterial zwischen und unter dem Schotter sei
gemäss dieser gross angelegten Recherche belastet. Das anfallende Material dürfe
generell nur in einer Deponie verarbeitet werden und das mit Gift belastete
Kleinstmaterial müsse als Giftmüll entsorgt werden. Weiter wurde berichtet, dass durch
Videomaterialien, interne Aktennotizen und anderen Quellen aufgedeckt worden sei,
dass dieses Material nicht korrekt entsorgt, sondern in die «normale» Kiesgrube Mitholz
der Firma Vigier gebracht worden sei. Auch seien die alten Eisenbahnschwellen, die mit
Teeröl belastet seien, in dieser Kiesgrube deponiert und weiter verarbeitet worden, was
ebenfalls verboten sei. Die Kiesgrube sei nämlich keine Deponie und liege in einem
Grundwassergebiet, durch welches unter anderem der Blausee gespeist werde. 
Im Sommer 2020 habe das zuständige Berner Amt für Wasser und Abfall (AWA) die
Situation vor Ort inspiziert, auch das BAV sei informiert worden, berichteten die
Zeitungen weiter. Mitte Juni 2020 habe das AWA die Baufirma Marti und die BLS dazu
aufgefordert, den gebrauchten Schotter in Zukunft in einer spezialisierten Anlage in
Wimmis zu lagern. Zudem sei der Kiesgrubenbetreiber Vigier angewiesen worden, das
Kleinstmaterial aus der Grube zu baggern. Tamedia warf den Behörden von Kanton und
Bund vor, ein mangelhaftes Entsorgungskonzept bewilligt zu haben. Zudem habe die
BLS als Bauherrin ihre Verantwortung zu wenig wahrgenommen. Vor allem aber hätten
die Firmen Marti und Vigier versprochen, die Kiesgrube nur als Umladeplatz zu
benutzen, stattdessen sei das Material dort aber längerfristig gelagert und sogar
verarbeitet worden. Seit Ende Juni 2020 ermittele die Staatsanwaltschaft des Kantons
Bern, ob die inkorrekte Ablagerung der Materialien mit dem Sterben der Fische im
Blausee in einem kausalen Zusammenhang steht.
Der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus stimmte in einem Interview der
Aussage zu, dass auf solchen Grossbaustellen mehr Kontrollen gemacht werden
müssten. Er wollte sich aber nicht weiter zum laufenden Verfahren äussern. Jürg
Grossen (glp, BE) forderte derweil Aufklärung und zeigte sich besorgt um die Qualität
des Trinkwassers in dieser Region. Ende September 2020 wurde durch die GPK des
Bernischen Grossen Rates eine Untersuchung eingeleitet. Die Grünen und die SP des
Kantons Bern forderten derweil gar eine PUK; diese Forderung wurde durch die GPK
jedoch abgelehnt. Im November 2020 kam es sodann zu einem runden Tisch mit allen
beteiligten Akteuren. Dabei sei vereinbart worden, dass ein unabhängiges und
umfassendes hydrogeologisches Gutachten der Kiesgrube Mitholz erstellt wird.
Während der Blick der Blausee AG um Stefan Linder (CEO des Swiss Economic Forum),
Philipp Hildebrand (ehemaliger SNB-Präsident) und André Lüthy (CEO der Globetrotter
Group) und ihren Argumenten in seiner Berichterstattung viel Platz einräumten,
kritisierte die Weltwoche die Blausee AG und die Journalistinnen und Journalisten von
Tamedia und Rundschau. Letztere hätten sich wie Privatdetektive aufgeführt, um eine
reisserische Geschichte publizieren zu können. Die Firma Vigier habe nicht illegal
gehandelt; die Blausee AG aber spiele sich auf und betreibe «Angstmacherei» bei der
lokalen Bevölkerung. In Wirklichkeit gehe es der Blausee AG nur darum, an Geld zu
gelangen, um die in die Jahre geratene Fischzuchtanlage zu sanieren. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Ende 2020 und anfangs 2021 kam es rund um den mutmasslichen Umweltskandal im
Mitholz-Steinbruch und das Fischsterben im Blausee (Berner Oberland) zu neuen
Entwicklungen, die von den Medien aufgegriffen wurden. So vermeldete die Berner
Zeitung, dass die Vigier-Gruppe (Betreiberin des Steinbruchs) Ende Januar 2021 an die
Berner Staatsanwaltschaft gelangt sei, mit der Bitte, dass die Blausee AG keine
Unterlagen mehr an Dritte – insbesondere an die Presse – weiterreichen dürfe, solange
das Verfahren andauere. Die Blausee AG ihrerseits sah dies als «Maulkorb» an. Ebenfalls
Ende Januar 2021 wurde in einem Artikel des Sonntagsblicks darüber berichtet, dass
der Verwaltungsratspräsident und Mitbesitzer der Blausee AG, Stefan Linder, Ende
2020 auf eigene Faust Recherchen angestellt habe. Dies blieb in den Medien nicht
unkommentiert und resultierte in eine Strafanzeige der Tochterfirma von Vigier gegen
Linder. Letzterer wiederum reichte eine Strafanzeige gegen den Sonntagsblick ein, der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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über seine Recherchen berichtet hatte. 
Nebst diesem juristischen Schauplatz kam es aber auch zu weiteren Geschehnissen
rund um die Sanierung des BLS-Scheiteltunnels und die Ablagerung von Materialien im
Steinbruch Mitholz. Im Februar 2021 erläuterte die Steinbruchbetreiberin Vigier, dass
es gewisse Anhaltspunkte gebe, dass geringe Mengen des im Steinbruch gelagerten
Aushub- und Ausbruchmaterials aus dem BLS-Scheiteltunnel «möglicherweise bewusst
falsch deklariert angeliefert wurden». Dennoch schloss Vigier weiterhin aus, dass das
dort gelagerte Material etwas mit dem Fischsterben im Blausee zu tun haben könnte,
wie die Medien berichteten. Die BLS wiederum teilte ebenfalls im Februar mit, dass im
Rahmen der Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels Betonschlamm eventuell nicht
sachgerecht entsorgt worden sei. Gemäss Bahnunternehmen sei noch unklar, wie stark
dieses Material mit Schadstoffen belastet war und ob Teile dieses Materials auch in den
Steinbruch Mitholz gelangt seien. Die BLS werde den Vorfall genau untersuchen und
habe auch das BAV und die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt.
Schliesslich vermerkte die Berner Zeitung Ende Februar 2021, dass die GPK des
bernischen Grossen Rats wie geplant mit den Untersuchen zur Causa Mitholz/Blausee
vorankomme. Bis zum Ende der laufenden Legislatur im Mai 2022 wolle sie die
Untersuchungen abschliessen. 5

Luftreinhaltung

Grosse Bestürzung rief in der Schweiz die Giftgaskatastrophe im italienischen Seveso
hervor. Nach Ansicht der Landesregierung könnten sich allerdings ähnliche
Unglücksfälle in der Schweiz wegen der stengeren Sicherheitsvorschriften kaum
ereignen; immerhin soll die Frage, ob für Chemiewerke eine obligatorische
Haftpflichtversicherung einzuführen sei, überprüft werden. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.07.1976
HANS HIRTER

Allgemeiner Umweltschutz

Quatre ordonnances dans le domaine environnemental ont subi des modifications et
ont reçu l'approbation du Conseil fédéral. Suite à la modification de l'ordonnance sur
les déchets (OLED), les cendres de grille et de foyer, et les cendres des filtres et les
cendres volantes issues du traitement thermique du bois de chauffage pourront être
déposées dans les décharges prévues pour les résidus d'incinération et pour les
déchets contenant des substances organiques. S'agissant de la modification de
l'ordonnance sur le CO2, le calcul des réductions d'émission liées à des projets de
réseaux de chauffage à distance et au gaz de décharge devra se baser sur des méthodes
standardisées. Certaines dispositions pour les projets de compensation menés en
Suisse sont maintenant contraignantes. Pour la prévention des accidents majeurs,
l'obligation de coordination, prévue dans l'ordonnance sur les accidents majeurs
(OPAM), est étendue aux zones à bâtir existantes. Finalement, la disposition concernant
la compétence de la Confédération pour l'éligibilité pour un emploi supérieur dans un
service forestier et pour le certificat d'éligibilité a été supprimée dans l'ordonnance sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA).
Lors de la procédure de consultation, les projets de modification relatifs à
l'ordonnance sur le CO2 et à l'OPAM ont globalement obtenu un large soutien. Pour
l'OLED, les positions ont été plus partagées. Les modifications entreront en vigueur le
1er novembre 2018. 7

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 21.09.2018
DIANE PORCELLANA

Abfälle

Als besonders heikles Abfallproblem erweist sich immer mehr die Beseitigung der
Autowracks. Der Bericht einer Studiengesellschaft schlug die Errichtung von drei
Grossverwertungsanlagen und von Sammelplätzen vor. Sowohl in der Ostschweiz als
auch in der Nordwestschweiz und der Westschweiz wurde an regionalen Lösungen für
die Verwertung von Altautos gearbeitet. Nationalrat Keller (fdp, TG) reichte eine Motion
ein, mit der er den Bundesrat aufforderte, die rechtlichen Voraussetzungen für eine
Gebührenerhebung sowie für ein Verbot wilder Ablagerungen von Altautomobilen
abzuklären und eine Vorlage zu unterbreiten. 8

MOTION
DATUM: 10.03.1971
ULRICH KLÖTI
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Die Landesregierung zeigte sich zurückhaltend gegenüber der Aufforderung, die
Beseitigung der Altautomobile einheitlich zu regeln und damit zur Lösung eines der
dringendsten Abfallprobleme beizutragen; sie verwies auf die bereits von
verschiedenen Kantonen getroffenen Massnahmen. Gegen Jahresende nahm in
Waltenschwil (AG) eine erste Autozerhackanlage den Betrieb auf; der Bau eines
entsprechenden Werks in der Ostschweiz verzögerte sich durch Einsprachen gegen den
befürchteten Betriebslärm und infolge der Konkurrenz zweier Unternehmer, die sich
um die Beteiligung der interessierten Kantone bewarben. 9

MOTION
DATUM: 14.03.1972
PETER GILG

Umstritten war die Frage, ob sich die öffentliche Hand an Autoverschrottungsanlagen
zu beteiligen habe. Ausser einem Gemeinschaftsprojekt von neun ostschweizerischen
Kantonen stand auch ein westschweizerisches zur Diskussion. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.12.1973
PETER GILG

Die Abfälle werden trotz weitgehender Verbrennung noch jährlich in grossen Mengen
abgelagert. Standort, Planung und Betrieb von Grossdeponien fanden deshalb
besondere Aufmerksamkeit. Der Kanton Bern stellte der Basler Chemie in der Deponie
Mühleberg ein Areal zur Verfügung, das in den nächsten Jahren rund 200'000 m3
Sondermüll aufnehmen soll. Zwei Vorstösse im Berner Grossen Rat wandten sich gegen
dieses «lebensbedrohende» Unterfangen, dessen langfristige Konsequenzen nicht
abgeschätzt werden könnten. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.1974
ERNST FRISCHKNECHT

Steigende Schrottpreise führten zu einer Erhöhung der Kapazitäten im Bereich der
Altauto-Beseitigung. In Schwarzenbach (SG) wurde auf privater Basis eine Shredder-
Anlage gebaut, welche die bestehenden Unternehmen in Kaiseraugst und Walterswil
(AG) konkurrenzieren wird. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.1974
ERNST FRISCHKNECHT

Zehn Ostschweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein unterzeichneten einen
Vertrag mit der Vereinigung der Autosammelstellenhalter der Ostschweiz. Diese
verpflichteten sich, künftig alle schrottreifen Autos gratis entgegenzunehmen und
umweltgerecht zu verwerten. Im Gegensatz zu früher diskutierten Projekten erforderte
diese rein privatwirtschaftliche Lösung keinerlei Beiträge seitens der Automobilisten
oder der Steuerzahler. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.04.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Mit dem Vermeiden, dem Sammeln und Verwerten von Abfällen befasste sich ein
erster Tätigkeitsbericht der 1973 eingesetzten Eidgenössischen Kommission für
Abfallwirtschaft, in welcher ausser Bund, Kantonen und Gemeinden auch Konsumenten,
Forschungsanstalten und interessierte Wirtschaftskreise vertreten sind. Die «Aktion
saubere Schweiz» publizierte eine als Arbeitsinstrument gedachte Dokumentation über
den Stand der Abfallverwertung. 14

BERICHT
DATUM: 03.05.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Die zum Zweck des Studiums der Bewirtschaftung der Abfälle eingesetzte
eidgenössische Kommission empfahl vor allem die Verwendung von Mehrwegflaschen
als besonders rohstoff- und energiesparende Verpackungsart. Um die
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die ungeordnete Deponie von
Autowracks zu verhindern, erliessen die Kantone Graubünden und Aargau sog.
Autobeseitigungsgesetze. Über die Probleme bei der Lagerung radioaktiver Abfälle
haben wir bereits im entsprechenden Sachzusammenhang orientiert. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.08.1976
HANS HIRTER

1976 hatte sich in der oberitalienischen Stadt Seveso ein Chemieunfall ereignet, bei
dem hochgiftiges Dioxin an die Umwelt gelangte. Als Muttergesellschaft der betroffenen
Icmesa AG war der Schweizer Chemiekonzern Hoffmann-La Roche verantwortlich für
die von schädlichen Abfällen verursachte Umweltkatastrophe. 1983 wurde die
Öffentlichkeit durch die Frage beunruhigt, wo die 41 Fässer mit 215 g Dioxin und rund
2.5 t verseuchter Erde aus Seveso verblieben seien. Zu Jahresanfang mehrten sich die
Hinweise, dass die ursprüngliche Version, das Material lagere in einer offiziellen
Giftdeponie Europas, nicht stimmte und der genaue Standort den Verantwortlichen
nicht bekannt war. Erschreckt durch diesen neuen Skandal tauchten in den Medien

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.06.1983
CLAUDE LONGCHAMP
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einem Schwarzpeterspiel vergleichbar verschiedene Gerüchte über den Verbleib der
Seveso-Fässer auf. Mit dem Vorwurf des Vertrauensbruchs riefen verschiedene in- und
ausländische Organisationen zu Boykottmassnahmen gegen die Firma Hoffmann-La
Roche auf. 16

Diese wurde von der Bonner Regierung aufgefordert, die Öffentlichkeit über den
Verbleib der Fässer zu informieren. Sie lehnte jedoch die Verantwortung ab und
verwies auf die bundesdeutsche Firma Mannesmann, welche sich als Hauptgesellschaft
für die ordnungsgemässe Lagerung der Abfälle verpflichtet habe. Später musste der
Basler Chemiekonzern jedoch eingestehen, die Beseitigung sei seiner Kontrolle
entglitten. Aus dem Berner Bundeshaus konnte man nach einer Umfrage bei den
Kantonen mitteilen, es hätten sich keinerlei Hinweise für eine unbewilligte Lagerung in
der Schweiz ergeben. Hingegen befänden sich weitere 133 Fässer mit nur schwach
verseuchter Seveso-Erde zu Experimentierzwecken in Dübendorf. Nur zwei Tage später
erfuhr die gespannte europäische Öffentlichkeit, das gesuchte Gift sei in
Nordfrankreich gefunden worden. Während eines halben Jahres hätten die Fässer, als
Teer deklariert, unbeaufsichtigt in einem alten Schlachthof in Angouilcourt bei Saint-
Quentin gestanden. Parallel zur Suche der Fässer liefen die letzten Vorbereitungen für
den Prozess gegen die fünf Hauptverantwortlichen der Icmesa AG, der jedoch zweimal
vertagt werden musste. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.09.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Abfalldeponien beginnen auch unabhängig von spektakulären Unfällen eine erhöhte
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 1983 wurde erstmals im Auftrag der
Eidgenössischen Kommission für Abfallwirtschaft die Zusammensetzung der 2.4 Mio t
Abfälle in der Schweiz analysiert. Die Hälfte entfiel auf organische Stoffe wie Holz,
Küchen- oder Gartenabfälle, ein Viertel auf Karton und Altpapier. Im Rest waren die
Kategorien Kunststoffe, magnetische Metalle und Glas namhaft. Es wurde die Forderung
laut, angesichts der Verschwendung von Rohstoffen und Energie den Abfallberg durch
dringend nötige Verhaltensänderungen zu verkleinern oder ihn mindestens
wiederzuverwerten. 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.10.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Von verschiedener Seite wurde nach dieser Entdeckung die moralische Verantwortung
der Schweiz für die Übernahme der Zwischenlagerung betont. Die Basler
Chemieunternehmungen meldeten, die Verbrennung des Dioxins biete keine
grundsätzlichen Schwierigkeiten mehr. Der Bundesrat und die Basler Regierung gaben
hierauf die Einwilligung für die vorläufige Lagerung bei der Firma Hoffmann-La Roche.
Unter der Oberaufsicht des BUS begannen unverzüglich die Vorarbeiten für die
Entsorgung. Eine für Frühjahr 1984 angekündigte Vernichtung in Basel wurde jedoch
noch vor Jahresende abgesagt, da beim Verbrennungsofen der Ciba-Geigy
Kapazitätsprobleme auftauchten und die benötigten Bewilligungen der eingesetzten
Expertenkommissionen nicht vorlagen. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.1983
CLAUDE LONGCHAMP

Spürbar nachgelassen hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber den
Dioxin-Fässern aus dem Seveso-Unfall, die in Basel gelagert wurden. Zwar wurde zu
Jahresbeginn ein Zeitplan erstellt, wonach im Anschluss an eine Testphase zwischen
Oktober und Dezember sämtliches Gift und die verwendeten Hilfsmittel verbrannt
werden sollten. Bald schon zeigte sich aber, dass die Annahmen bezüglich der Kapazität
und der Sicherheit des Verbrennungsofens nicht genügten, so dass 1984 noch keine
Bewilligung für die Vernichtung des gesamten Inhalts der 41 Seveso-Fässer erteilt
werden konnte. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.11.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Als Nachwirkung der 1983 abgeschlossenen gesamtschweizerischen Abfallerhebung kam
vor allem in Expertengruppen eine Diskussion über die Bewirtschaftung von Abfällen
auf. Dabei stehen sich zwei Strategien als Alternativen zur dominierenden, jedoch
zunehmend problematischeren Kehrichtverbrennung gegenüber. Einerseits brachten
Befürworter einer Abfallverwertung die Kompostierung wieder ins Gespräch oder
favorisierten ein wirtschaftlich orientiertes Recycling nicht nur von Glas und Altpapier,
sondern auch von Kunststoffen und Altöl. Anderseits wurde angesichts der seit 1970
zweieinhalb Mal so grossen Kehrichtmenge pro Kopf der Bevölkerung eine
grundsätzliche Wende angestrebt. Im Sinne einer Kausaltherapie soll Abfall überhaupt

BERICHT
DATUM: 22.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP
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vermieden werden. Im Zentrum stehen dabei die Verpackungen sowie ein Verbot von
Cadmium, Quecksilber in Batterien, PVC und PCB. 21

Nachdem Ende April die einzige öffentliche Sondermülldeponie in Kölliken(AG) wegen
Geruchsimmissionen und Sickerwasserbelastung geschlossen werden musste, wurde
das Problem der Sondermüllentsorgung akut. Eine gesamtschweizerische
Standortplanung für solche Deponien war versäumt worden. Angesichts des
Widerstandes betroffener Regionen, Sondermüll auf ihrem Gebiet zu lagern, wurde die
Erstellung spezieller Verbrennungsanlagen erwogen. Dass auch hochgiftiger Abfall
unweltgerecht entsorgt werden kann, zeigte das Beispiel des aus dem Chemieunfall im
italienischen Seveso stammenden Dioxins, welches – ohne mehr grosses Interesse zu
erregen – in einem Spezialofen der Basler Chemie verbrannt wurde. Einen Teilaspekt
der Abfallproblematik soll die Verordnung über den Verkehr mit gefährlichen Abfällen
(VVGA) regeln, für welche 1985 die Vernehmlassung abgeschlossen wurde. Auf
internationaler Ebene beschäftigte sich die OECD-Konferenz in Basel mit diesem
Problem; die 22 teilnehmenden Länder beschlossen, noch vor Ende 1987 Richtlinien zur
besseren Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs mit gefährlichen Abfällen zu
schaffen. 22

ANDERES
DATUM: 30.04.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Bezüglich der Beseitigung von Abfällen setzte die Luftreinhalteverordnung strengere
Vorschriften für die Rauchgasreinigung von Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) fest.
Damit sollen insbesondere auch umweltgefährdende Stoffe wie Cadmium, Blei oder
Chlor, die angesichts der wachsenden Müllberge eine zunehmende Belastung für Luft
und Boden darstellen, besser ausgefiltert werden. Da die erforderlichen Sanierungen
Investitionskosten in Millionenhöhe nach sich ziehen, brachten diese Bestimmungen
gerade für kleinere KVA erhebliche Probleme. Nicht nur Umweltschutzkreise forderten
daher anstatt der Verbrennung von kompostierbaren oder sonst wiederverwertbaren
Abfällen eine ökologisch orientierte Abfallbewirtschaftung, welche neben dem
Recycling in erster Linie die Vermeidung von Müll anstrebt. Pilotversuche in mehreren
Gemeinden zeigten, dass bei getrennter Einsammlung und Verwertung des Kehrichts
auch ein Umdenken eingeleitet und die pro Kopf produzierte Müllmenge erheblich
reduziert werden kann. Mit einer Eingabe an den Bundesrat forderten fünf Umwelt- und
Konsumentenorganisationen die Einführung eines Pfandes auf allen Einweg-
Getränkeverpackungen aus Metall, Kunststoff und Glas. Bei der Beantwortung zweier
Interpellationen erklärte sich die Landesregierung bereit, Möglichkeiten zur
Eindämmung der Verpackungsflut zu prüfen sowie ein Konzept für die zukünftige
Abfallwirtschaft zu erarbeiten. 23

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 12.12.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Um die – nach der Schliessung der Deponie Kölliken (AG) dringlich gewordene –
kontrollierte Endlagerung von Sondermüll zu gewährleisten, schlug der Bund in
Zusammenarbeit mit den Industriekantonen des Mittellandes fünf mögliche
Deponiestandorte vor. Im Rahmen der Präsentation der Vorstellungen des Bundesrates
zur künftigen Sondermüllentsorgung wurden die Gemeinden Pieterlen (BE), Pfaffnau
(LU), Hägendorf (SO), Ormalingen (BL) und Dietgen (BL) als mögliche Standorte für
Sonderabfalldeponien bezeichnet. Die betroffenen Gemeinden lehnten die Errichtung
von Sonderabfalldeponien auf ihrem Gebiet jedoch entschieden ab. In seiner
Stellungnahme zu einer Motion Spoerry (fdp, ZH) bekräftigte der Bundesrat, dass er
nötigenfalls von seiner Kompetenz, selber solche Standorte zu bestimmen, Gebrauch
machen werde. Eine Denkpause bei der Suche nach neuen Deponien forderten
namentlich auch Umweltschutzkreise; sie kritisierten das bundesrätliche
Sonderabfallentsorgungskonzept, da es statt bei der Abfallverminderung erst bei der
Entsorgung einsetze, und verlangten vom Bund Vorschläge, wie die Sondermüllmenge
bis zum Jahr 2000 um die Hälfte reduziert werden könne. 24

MOTION
DATUM: 18.12.1985
KATRIN HOLENSTEIN

Immer dringlicher wird das Problem der Entsorgung von Sondermüll. Zurzeit fehlen in
der Schweiz sowohl leistungsfähige Verbrennungsanlagen als auch
Deponiemöglichkeiten. Der Abfallexport ist jedoch langfristig keine Lösung. Um der
ausserdem befürchteten illegalen Beseitigung von gefährlichen Abfällen
entgegenzuwirken, forderte eine vom Nationalrat in Postulatsform überwiesene Motion
Künzi (fdp, ZH) die Regierung auf, den Standort für eine
Sonderabfallverbrennungsanlage verbindlich festzulegen. In seiner Antwort erklärte der

MOTION
DATUM: 11.03.1986
KATRIN HOLENSTEIN
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Bundesrat, dass er mehr denn je von der Notwendigkeit neuer Verbrennungsanlagen für
Sondermüll überzeugt sei, vorläufig aber auf die Privatwirtschaft zähle. Gestützt auf die
im Leitbild für die schweizerische Abfallwirtschaft aufgestellten Grundsätze will er dem
Parlament so rasch als möglich Vorschläge unterbreiten, mit denen die
Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige Sonderabfallentsorgung auf
privatwirtschaftlicher Basis verbessert werden. 25

Grundsätze für einen künftig ökologisch ausgerichteten Umgang mit Abfällen
präsentierte die Eidgenössische Kommission für Abfallwirtschaft in einem Leitbild.
Danach sollen Abfälle so behandelt werden, dass sie langfristig nur noch eine
unwesentliche, für Mensch und Umwelt tolerierbare Belastung darstellen.
Vorgeschlagen werden Vorschriften betreffend besserer Kanalisierung, Sortierung,
Beseitigung und Kontrolle des anfallenden Mülls. Wiederverwertbare, aber auch
besonders problematische Anteile sollen – etwa durch getrenntes Einsammeln – aus
dem Siedlungsabfall ausgeschieden und den geeigneten Behandlungsverfahren
zugeführt werden. Weiter seien Mindestanforderungen an Bau und Betrieb von
Entsorgungsanlagen und Deponien aufzustellen sowie deren Einhaltung zu
kontrollieren. Die Gebühren für die Abfallbehandlung bis zum Endlager müssen gemäss
dem Leitbild kosten- und risikogerecht nach dem Verursacherprinzip angesetzt
werden. Vor allem aber ist die Entstehung von Abfällen einzudämmen. In diesem
Zusammenhang regte die Kommission die Prüfung von Lenkungsabgaben an, mit denen
im Konsumbereich notwendige Verhaltensänderungen herbeigeführt werden sollen. Als
Ergänzung oder Vorstufe zu Lenkungsabgaben sprach sie sich ferner für Pfandsysteme
oder vorgezogene, bereits im Kaufpreis eingebaute Entsorgungsgebühren aus. Den
ersten kantonalen Abfallbericht sowie ein Massnahmenpaket für eine ökologische
Abfallwirtschaft präsentierte die Aargauer Regierung. Bereits über 40 Gemeinden der
Schweiz verrechnen die Kosten für die Kehrichtbeseitigung nach dem
Verursacherprinzip (Sackgebühr); dadurch konnten die Resultate der
Separatsammlungen für wiederverwertbare Stoffe verbessert und gleichzeitig die
Menge des Haushaltmülls um bis zu 50 Prozent gesenkt werden. 26

BERICHT
DATUM: 01.06.1986
KATRIN HOLENSTEIN

Lenkungsabgaben nach dem Verursacherprinzip wurden auch im Zusammenhang mit
der Entsorgung bzw. dem Recycling von Batterien diskutiert. Rückwirkend auf den 1.
September traten Bestimmungen in Kraft, welche die Kennzeichnung schadstoffreicher
Batterien vereinfachen und die Rückgabe sämtlicher Knopfbatterien verlangen. In der
Vernehmlassung zu dieser Änderung der Stoffverordnung hatten mehrere Kantone und
auch die Umweltorganisationen weitergehende Massnahmen wie die Depotpflicht für
schadstoffreiche Batterien gefordert. Damit sollen hohe Rückgabequoten erzielt und
wirtschaftliches Recycling oder sachgerechte Entsorgung ermöglicht werden, denn
heute kommen trotz der in der StoV verankerten Rückgabepflicht drei Viertel der 4'500
t jährlich anfallenden Alt-Batterien in den Abfall und belasten bei der Verbrennung die
Umwelt mit Quecksilber und Cadmium. 27

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.09.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Da durch die immer grösser werdende Abfallflut die Kehrichtverbrennungsanlagen und
Deponien bis an die Grenzen ihrer Kapazität ausgelastet sind, kommt einer
umweltgerechten Abfallentsorgung – wie sie 1986 im Leitbild der Eidgenössischen
Kommission für Abfallwirtschaft entworfen worden war – grosse Bedeutung zu.
Vorschläge zur Verwirklichung dieses Leitbildes werden derzeit im Rahmen der
geplanten Abfallverordnung ausgearbeitet. In einer Eingabe verlangte die SGU, dass
dabei nicht nur Entsorgungsfragen geregelt, sondern auch Massnahmen vorgesehen
werden, um die Erzeugung von Abfällen einzudämmen. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.10.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Gemäss dem Leitbild für die schweizerische Abfallwirtschaft sollen die Sonderabfälle
künftig nicht mehr als solche deponiert, sondern vor der Ablagerung durch
Verbrennung in Hochtemperaturöfen in ungefährliche Reststoffe umgewandelt werden.
Die auch gesamteuropäisch festzustellenden Kapazitätsengpässe machen die
Realisierung von neuen, umweltgerechten Sondermüll-Verbrennungsanlagen nötig.
Allerdings stösst die Suche nach Standorten für Deponien, Verbrennungsöfen,
Behandlungs- und Entgiftungsanlagen sowie Sammelzentren auf immer grössere
Schwierigkeiten. Seit der Präsentation eines Konzepts zur Sondermüllbeseitigung im
April 1986 konnte noch an keinem der ins Auge gefassten Deponiestandorte mit

BERICHT
DATUM: 31.12.1987
KATRIN HOLENSTEIN
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weiteren Vorabklärungen und Sondierbohrungen begonnen werden. Die fünf
betroffenen Gemeinden wehrten sich weiterhin vehement gegen eine Sondermüll- bzw.
Reststoffdeponie auf ihrem Gebiet und verlangten in einem gemeinsamen Brief an den
Bundesrat, dass das Problem der Sondermüllentsorgung neu angegangen werde. In
seiner umweltpolitischen Standortbestimmung wies der Bundesrat auf die geplante
Abfallverordnung hin, welche u.a. den Bau und Betrieb von Abfallbehandlungsanlagen
regeln wird, und kündigte an, die flächendeckende Entsorgung für Sonderabfälle mit
einem Anlagenkonzept sicherzustellen, das auf die Opfersymmetrie zwischen den
Kantonen Rücksicht nehme. 29

Neben der Luftreinhaltung war das Abfallproblem der zweite umweltpolitische
Schwerpunkt des Jahres 1988, wobei das Leitbild für die schweizerische
Abfallwirtschaft von 1986 wegweisend war. Das EDI schickte den Entwurf der
technischen Verordnung über Abfälle (TVA), welche die Zielsetzungen dieses Leitbildes
konkretisiert, in die Vernehmlassung. Die neuen Vorschriften sollen es den
Vollzugsbehörden ermöglichen, in verstärktem Mass auf die Abfallentsorgung und die
Erstellung von Abfallanlagen Einfluss zu nehmen und eine wirtschaftliche und
umweltgerechte Abfallbewirtschaftung zu gewährleisten. Neben der Separatsammlung
von wiederverwertbaren und kompostierbaren Stoffen sieht die TVA vor, dass
insbesondere auch die Sonderabfälle durch geeignete Behandlungsverfahren so
aufbereitet werden, dass sie entweder dem Recycling zugeführt oder in Deponien ohne
Gefährdung der Umwelt endgelagert werden können. Die technischen Anforderungen
an Kehrichtverbrennungsanlagen, Sondermüllverbrennungsöfen und an die
verschiedenen Deponietypen sowie die nötigen Vorschriften betreffend Bewilligung,
Bau, Betrieb und Kontrolle der Anlagen nehmen in der TVA breiten Raum ein. Ferner
sollen die Kantone verpflichtet werden, innert fünf Jahren eine Planung über das
Verwerten, Behandeln und Deponieren der Abfälle zu erstellen. 30

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 27.08.1988
KATRIN HOLENSTEIN

Erklärte Absicht der Bundesbehörden ist es, die Abfälle in Zukunft primär in der
Schweiz zu entsorgen. Nur so lassen sich Anforderungen an eine umweltgerechte
Behandlung und eine lückenlose Kontrolle durchsetzen und die Auslandabhängigkeit
abbauen. Zudem werden die verschärften Restriktionen bei der Entgegennahme von
Sondermüll zur Verbrennung auf hoher See – diese Art der Abfallbeseitigung soll 1994
eingestellt werden – kurzfristig zu empfindlichen Kapazitätsengpässen in der Schweiz
führen. Ein Konzept über Bedarf und Standorte von Anlagen zur Behandlung von
Sonderabfällen liegt vor. Projekte für die dringend benötigten Verbrennungsanlagen
und Deponien werden von der Bevölkerung jedoch überall bekämpft, und die
Gespräche von Bund und Kantonen über die Realisierung entsprechender Anlagen
brachten bisher keine Lösung. Unter dem Druck des sich zuspitzenden
Entsorgungsnotstands überwiesen beide Kammern des Parlaments diskussionslos eine
Motion von Nationalrat Büttiker (fdp, SO), die den Bundesrat beauftragt, unverzüglich
die gesetzlichen Grundlagen für die Sicherstellung des Betriebes von
Hochtemperatur-Verbrennungsanlagen für Sonderabfälle zu schaffen. Durch eine
Revision des USG müsse der Bund die Kompetenz erhalten, die Benutzungspflicht für
Anlagen im Inland einzuführen und den einzelnen, regional verteilten Anlagen
Einzugsgebiete zuzuweisen (Abgabe- und Annahmepflicht für Sonderabfälle). 31

MOTION
DATUM: 31.12.1988
KATRIN HOLENSTEIN

Ein wichtiges Ziel des Abfall-Leitbildes ist die Begrenzung des Abfallaufkommens an
der Quelle. Angesichts der ständig wachsenden Müllberge waren seit den 80er Jahren
immer wieder entsprechende Massnahmen gefordert worden. Nachdem im Bereich der
Getränkeverpackungen Verhandlungen mit der betroffenen Branche über eine
freiwillige Senkung des Verbrauchs von Wegwerfgebinden und zur Förderung der
Retourflaschen gescheitert waren, bereitete das EDI eine diesbezügliche Verordnung
vor. Sie soll sicherstellen, dass in Zukunft der überwiegende Anteil der
kohlensäurehaltigen Getränke (Süssgetränke, Mineralwasser und Bier) in
Mehrweggebinden abgepackt wird. Zudem ist ein Verbot von Getränkedosen aus
Aluminium und Weissblech sowie von PVC-Verpackungen vorgesehen. Nicht zuletzt
aufgrund der vehementen Kritik seitens der Getränkeabfüllindustrie wurden dagegen
die im Verkaufspreis enthaltene Entsorgungsgebühr und die Erhebung eines Pfandes
auf Einwegverpackungen unter 0.4 Liter Inhalt fallengelassen. 32

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 31.12.1988
KATRIN HOLENSTEIN
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L'idée, énoncée dans la Convention de Bâle, d'éliminer, traiter ou entreposer les
déchets sur le lieu de production prend forme en Suisse bien qu'il ne soit pas facile de
trouver des sites à cet effet, la population étant généralement opposée à l'implantation
de telles installations. Ces dépôts accueilleront des matériaux traités selon les
prescriptions de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), en consultation, et
dont le but est d'imposer un traitement systématique des déchets sur place pour
aboutir soit à une substance recyclable, soit à des résidus inertes faciles à entreposer
définitivement. Dans le cadre de l'élimination des déchets spéciaux, le groupe
démocrate-chrétien a déposé une motion qui demande au Conseil fédéral de prévoir
dans la loi une obligation pour le producteur de déchets de les acheminer vers une
installation d'élimination déterminée et l'obligation pour cette dernière de les prendre
en charge. La motion fut acceptée sans opposition au Conseil des Etats. 33

MOTION
DATUM: 17.03.1989
SERGE TERRIBILINI

Der Revisionsentwurf des USG schlägt vier Strategien zu einer effizienten
Abfallbewirtschaftung vor. Die Vermeidung von Abfällen an der Quelle sollte prioritär
sein. An zweiter und dritter Stelle verlangt der Entwurf die Verminderung von
Schadstoffen bei der Güterproduktion sowie die Verminderung der Gesamtabfallmenge
durch Verwertung und Recycling. Schliesslich forderte die Vorlage auch eine
umweltverträgliche Behandlung und Lagerung des Abfalls in der Schweiz. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Einführung der Kehrichtsackgebühr in der Stadt Zürich liess wie zuvor bereits in
anderen Städten schon nach kurzer Zeit die in den Kehrichtverbrennungsanlagen zu
entsorgende Abfallmenge beträchtlich sinken. Dieselbe Erfahrung machten auch die
Gemeinden der Region Moutier (BE), welche als erste in der französischsprachigen
Schweiz die Sackgebühr einführten. Freiburg folgte dem Exempel im Herbst als erste
grössere Stadt der Romandie. Im übrigen führte der Rückgang resp. die Stabilisierung
der Abfallmenge zu einer Neuorientierung der Kantone, welche
Kehrichtverbrennungsanlagen planten, um zukünftige Überkapazitäten zu vermeiden. 35

BERICHT
DATUM: 02.10.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Les pays signataires de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières des déchets dangereux se sont réunis en mars à Genève. Ils ont
notamment accepté une proposition danoise, soutenue par la Suisse, d'étendre le
champ du traité par une interdiction complète des exportations de déchets toxiques
des pays de l'OCDE vers le tiers-monde. Cette mesure est immédiate pour les déchets
destinés à être entreposés dans des décharges et sera totale d'ici le 1er janvier 1998
pour les déchets nécessitant d'être retraités. 36

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.03.1994
SERGE TERRIBILINI

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a estimé que parmi les
50'000 décharges et sites industriels ou commerciaux potentiellement contaminés par
des substances polluantes, 3'000 à 4'000 d'entre eux doivent faire l'objet d'un
assainissement. Les chiffres de l'OFEFP ont ainsi été revus à la hausse, puisqu'en 1991
une première enquête auprès des cantons avait conclu à la nécessité de n'assainir
environ que 2'000 des 40'000 sites potentiellement pollués alors répertoriés. Selon les
expériences faites durant la dernière décennie, l'OFEFP a chiffré à environ CHF 160
millions par année pendant trente ans (soit près de cinq milliards au total) la somme
nécessaire à l'assainissement de ces 3'000 à 4'000 sites contaminés. 37

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.07.1995
LIONEL EPERON

Sur la base d'une enquête menée auprès de 27 usines d'incinération (UIOM) et de 12
décharges, le préposé à la surveillance des prix, Werner Marti, est parvenu à la
conclusion que les coûts pratiqués par les exploitants de ces installations sont souvent
excessifs et que des baisses de tarif pourraient dès lors être possibles. Dénonçant le
manque de réflexions économiques dans la gestion des UIOM et des décharges,
Monsieur Prix a également mis en cause l'occupation insuffisante des usines
d'incinération qui, selon ses dires, présentaient des surcapacités de quelque 400'000
tonnes en 1994. Soumises à leur tour à un examen serré, les taxes poubelles prélevées
dans les communes alémaniques n'ont pas non plus échappé aux critiques de W. Marti
qui a estimé que leur calcul était souvent basé sur des hypothèses irréalistes
aboutissant également à des prix trop élevés. Mettant en cause l'attitude des autorités
politiques - parfois davantage motivées par la constitution de réserves financières que
par le souci de couvrir le coût réel de l'élimination des déchets -, W. Marti a vu dans

BERICHT
DATUM: 10.01.1997
LIONEL EPERON
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cette pratique une infraction évidente au principe du pollueur-payeur. Ces diverses
allégations ont été rejetées tant par l'Association suisse des chefs d'exploitation de
traitement des déchets que par l'OFEFP, ce dernier déclarant que Monsieur Prix avait
surévalué d'environ 150'000 tonnes les surcapacités des incinérateurs d'ordures. 38

Le Conseil des Etats a transmis une recommandation Maissen (pdc, GR) priant le
gouvernement de veiller à ce que dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur le
traitement des déchets (OTD), les matériaux d'excavation et les déblais non pollués qui
ne peuvent être valorisés puissent être stockés dans des "décharges pour matériaux
d'excavation" ou des «décharges pour matériaux d'excavation et déblais non
pollués». 39

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.03.1997
LIONEL EPERON

Pour financer l'assainissement des sites contaminés, le Conseil fédéral a décidé de
prélever une taxe sur le stockage définitif des déchets en Suisse et sur leur
exportation. Il a fixé au 1er janvier 2001 l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la taxe.
Celle-ci visait à accélérer la réfection d'anciennes décharges ou d'aires industrielles
dont la pollution constituait une menace pour la population et l'environnement. Le
montant de la taxe atteindra au maximum 20% des coûts de stockage et variera selon le
type de décharge. Elle sera de 15 francs par tonne pour les décharges contrôlées pour
résidus stabilisés, de 20 francs par tonne pour les décharges contrôlées bioactives et
de 50 francs pour les exportations en vue d'un stockage dans des décharges
souterraines. Les décharges contrôlées pour matériaux inertes et déchets de chantier
ne seront pas soumises à la taxe, car l'OFEFP considérait que le contrôle serait trop
difficile et les frais administratifs disproportionnés. Ainsi la principale critique
exprimée par les cantons et les milieux économiques consultés a été prise en compte.
Selon l'OFEFP, l'assainissement d'un site contaminé coûte généralement plusieurs
centaines de milliers de francs voir jusqu'à 100 millions de francs dans certains cas. Ces
frais doivent être pris en charge par le responsable de la pollution. S'il est inconnu ou
insolvable, la facture revient au canton. Dans de tels cas et pour l'assainissement de
déchets ménagers, la Confédération prend en charge 40% des coûts, soit environ 30
millions de francs par an. 40

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.04.2000
PHILIPPE BERCLAZ

Depuis le 1er janvier 2003, l'élimination des frigos et autres congélateurs a été rendue
gratuite au niveau suisse. La vignette a été remplacée par une taxe anticipée à l'achat
de l'appareil au sein de l'ordonnance fédérale sur la restitution, la reprise et
l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA). Plusieurs cités de
l'Union des villes suisses, ainsi que des organisations de consommateurs, s'étaient
engagées pour la suppression de cette vignette de 75 francs. 41

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.01.2003
PHILIPPE BERCLAZ

Le Conseil national a adopté tacitement une motion Baumann (udc, TG) visant à
autoriser le contrôle des déchets spéciaux par l’entreprise d’élimination sur le site de
l’entreprise remettante lorsque les conditions de sécurité le permettent. Favorable à
cet assouplissement des dispositions de l’OMoD, le Conseil fédéral a toutefois relevé
qu’il ne peut s’appliquer qu’aux mouvements sur le territoire national, dans la mesure
où les réglementations internationales excluent formellement ce type de contrôles. 42

MOTION
DATUM: 25.09.2009
NICOLAS FREYMOND

À la suite du Conseil national l’année précédente, le Conseil des Etats a adopté
tacitement la motion Baumann (udc, TG) visant à préciser l’ordonnance sur les
mouvements de déchets (OMoD) de sorte à autoriser la prise en charge définitive des
déchets spéciaux par les entreprises de valorisation sur le site de l’entreprise
remettante. 43

MOTION
DATUM: 30.11.2010
NICOLAS FREYMOND
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Im Auftrag einer 2010 überwiesenen Motion von alt-Nationalrat Baumann (svp, TG)
verabschiedete der Bundesrat Ende Jahr eine Revision der Verordnung über den
Verkehr mit Abfällen (VeVA). Mit diesen Anpassungen wird es für Betriebe möglich, ihre
Sonderabfälle am Standort des Betriebs selber kontrollieren zu lassen und übergeben
zu können. Darüber hinaus müssen Exporteure von Abfall beim BAFU zukünftig eine
Sicherstellung der Entsorgungskosten erbringen. Die bei einer Anhörung erfolgten
Stellungnahmen zum mit weiteren, kleineren Anpassungen versehenen Entwurf fielen
grundsätzlich positiv aus, worauf die Regierung beschloss, den neuen Text unverändert
auf den 1. Mai 2014 in Kraft zu setzen. 44

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.12.2013
MARLÈNE GERBER

Jacques Bourgeois (fdp, FR) forderte im März 2020 einen Bericht zum Thema
Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft. Der Bundesrat solle im Bericht unter
anderem bereits ergriffene sowie geplante Massnahmen auflisten, die der
Abfallvermeidung (von beispielsweise Baumaterialien, Metallen, nicht mehr
geniessbaren Lebensmitteln, Kunststoffen und Textilien) und der Förderung der
Kreislaufwirtschaft dienten. Auch sollten Informationen, die Privaten und Unternehmen
dazu dienen, Abfälle vermehrt zu vermeiden, in den Bericht einfliessen. Der Bundesrat
beantragte die Annahme des Postulats und fügte an, dass er dieses gegebenenfalls
zusammen mit dem Postulat Munz (sp, SH; Po 20.3090) erfüllen werde. Der Nationalrat
nahm das Postulat in der Sommersession 2020 stillschweigend an. 45

POSTULAT
DATUM: 05.03.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Martina Munz (sp, SH) forderte den Bundesrat im März 2020 auf, in einem Bericht
aufzuzeigen, wie Baumaterialen besser wiederverwendet werden können, um damit
die Errichtung von neuen Bauschutt-Deponien zu vermeiden und die Umweltbelastung
zu mindern. Munz fügte an, dass mit den vielen Deponien bekanntlich Konflikte um
Boden-, Wald-, Natur- und Heimatschutz einhergingen. Diese müssten vermieden
werden. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats und fügte an, dass er
dieses gegebenenfalls zusammen mit dem Postulat Bourgeois (fdp, FR; Po. 20.3063)
erfüllen werde. Die grosse Kammer nahm das Postulat in der Sommersession 2020
stillschweigend an. 46

POSTULAT
DATUM: 19.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die UREK-NR reichte im Oktober 2021 ein Postulat ein, in welchem sie einen stärkeren
Anreiz für den sparsamen Umgang mit Deponieraum und für das Recycling von
Baustoffen forderte. Dazu solle der Bundesrat die Einführung einer Lenkungsabgabe für
die Deponierung von Bauabfällen prüfen, da die all zu günstige Deponierung von
Abfällen und Aushubmaterialien den Anreiz für das Recycling von Baustoffen verringere.
Eine Kommissionsminderheit um Mike Egger (svp, SG) beantragte die Ablehung des
Postulats; der Bundesrat sprach sich hingegen für die Annahme aus.
Der Nationalrat debattierte in der Frühjahrssession 2022 über die Causa. Martina Munz
(sp, SH) führte für die Kommission aus, dass der Deponieraum in der Schweiz knapp sei;
die Kapazitäten vieler Deponien seien bereits ausgeschöpft und neue Deponien
stiessen aus Gründen des Konflikts mit der Landwirtschaft oder mit dem  Natur- und
Landschaftsschutz auf Kritik. Es sei daher geboten, eine Lenkungsabgabe zu prüfen,
wobei der Ertrag daraus zumindest teilweise zweckgebunden verwendet werden
könnte, um rezykliertes Material zu vergünstigen. Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR)
ergänzte, dass der Bausektor bislang in den Beratungen der parlamentarischen Initiative
20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken», die eine Revision des
Umweltschutzgesetzes anstrebt, aussen vor gelassen worden sei. Die UREK-NR sei
jedoch der Ansicht, dass auch in diesem ressourcenintensiven Wirtschaftssektor noch
viel Potenzial für eine verstärkte Kreislaufwirtschaft stecke.
Mike Egger hingegen verwies auf zwei Studien, welche zum Schluss gekommen seien,
dass bis zu 80 Prozent der mineralischen Baustoffabfälle wiederverwertet würden, die
restlichen 20 Prozent seien grösstenteils nicht rezyklierbar. Zudem könne die
vorgeschlagene Lenkungsabgabe ganz einfach umgangen werden, indem die Bauabfälle
auf Deponien im grenznahen Ausland gebracht würden.
Simonetta Sommaruga, die sich für die Annahme des Postulats einsetzte,
beschwichtigte Mike Egger, indem sie erläuterte, dass es sich bei diesem Postulat
lediglich um einen Prüfauftrag handle. Es werde damit noch kein Vorentscheid für oder
gegen eine solche Lenkungsabgabe getroffen. Aber das Recycling von und der sparsame
Umgang mit Bauabfällen sei sicherlich ein Thema, das vertieft behandelt werden solle.
Im Anschluss an diese Worte nahm die grosse Kammer das Postulat mit 115 zu 66
Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, der Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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von einigen Ratsmitgliedern der Mitte. 47

Le Conseil fédéral a publié un rapport sur la gestion des déchets et l'économie
circulaire répondant ainsi à plusieurs interventions ; parmi celles-ci, le postulat
Bourgeois (plr, FR) sur les mesures de prévention et de valorisation des déchets. 48

BERICHT
DATUM: 03.03.2023
KAREL ZIEHLI

Les autorités ont publié un rapport sur l'économie circulaire et la gestion des déchets
répondant ainsi à une série de postulats se penchant sur ces problématiques. Le
postulat Munz (ps, SH) sur l'entreposage des déchets de construction fait partie de ce
paquet d'objets traités par le Conseil fédéral. Le rapport le précise rapidement : les
déchets de chantier représentent de loin le volume de déchets le plus important en
Suisse. Alors que trois quarts de ces déchets sont valorisés d'une manière ou d'une
autre, le reste est stocké dans des décharges. La manière de valoriser ces déchets
dépend de leur type. Les matériaux d'excavation et de percement sont en partie utilisés
pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux. Le béton de démolition
peut, lui, être revalorisé comme béton recyclé dans la construction ou comme gravier.
Quant aux matériaux bitumineux de démolition, ils sont utilisés en partie pour le réseau
routier suisse.
Le Conseil fédéral esquisse, dans le rapport, différentes solutions pour réduire les
déchets de chantier, en prenant appui sur les différentes phases du cycle de vie des
matériaux utilisés. Premièrement, durant la phase de construction et d'assainissement,
il s'agirait d'utiliser des matériaux recyclés, de privilégier le réemploi d'éléments de
construction entiers, de penser la séparabilité des matériaux (afin de pouvoir mieux les
désassembler) et d'utiliser un passeport pour bâtiments qui enregistre les matériaux
utilisés dans l'ouvrage. Deuxièmement, réduire les déchets du bâti durant les phases de
déconstruction et d'élimination passe par la préservation des structures porteuses déjà
existantes, la récupération des éléments de construction pouvant être réutilisés pour
d'autres projets et le recyclage des différents matériaux préalablement séparés avec
soin. 
L'initiative parlementaire 20.433  se penche sur la même problématique et propose son
lot de solutions. Les cantons ne sont pas en reste, plusieurs idées émergent de ce
niveau administratif. Finalement, le Conseil fédéral a analysé la possibilité d'introduire
une taxe d'incitation, comme demandé par la CEATE-CN dans le cadre du Po. 21.4332,
mais il arrive à la conclusion que cette mesure serait vraisemblablement peu efficace
pour réduire la quantité de déchets de construction. 49

BERICHT
DATUM: 03.03.2023
KAREL ZIEHLI

Le Conseil fédéral a analysé l'opportunité d'introduire une taxe incitative sur
l'entreposage des déchets de chantier dans le cadre d'un rapport regroupant plusieurs
interventions relatives à la gestion des déchets. D'entrée de jeu, les autorités précisent
que l'introduction d'une telle taxe nécessiterait la création d'une base légale dans la Loi
sur la protection de l'environnement (LPE). Techniquement, il serait possible d'utiliser
le système de perception de taxe déjà en place pour l’assainissement des sites
contaminés. Se penchant sur la redistribution des recettes liées à cette possible
rentrée financière, le Conseil fédéral entrevoit plusieurs options, dont une
redistribution complète à la population ou une affectation partielle au soutien de
projets contribuant à la réduction des déchets issus du bâtiment. Pour élaborer des
scénarios, l'OFEV a analysé trois niveaux de taxe, mais arrive toutefois à la conclusion
que, quel que soit le taux, une taxe n'aurait que peu d'effet sur le pourcentage de
déchets de construction recyclés. De plus, cela renchérirait fortement le stockage
définitif des déchets non-recyclables. 50

BERICHT
DATUM: 03.03.2023
KAREL ZIEHLI
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